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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Anfang Juni hatte der Bundesrat den bisherigen ersten Staatsanwalt des Kantons St.
Gallen, Erwin Beyeler, zum Nachfolger Roschachers als Bundesanwalt gewählt. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2007
HANS HIRTER

Bereits in der Herbstsession wählte die vereinigte Bundesversammlung zum ersten Mal
die besagte Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Sechs der sieben
Kandidaten waren unbestritten. Die Wahl von Hansjörg Seiler, Giorgio Bomio, Thomas
Fingerhuth, Carla Wassmer, Thierry Béguin und Niklaus Oberholzer wurde von allen
Fraktionen unterstützt. Die Ratslinke, unterstützt von Dick Marty (fdp, TI), wehrte sich
erfolglos gegen den SVP-Kandidaten David Zollinger, der als Geschäftsleitungsmitglied
einer Bank nicht in einem Gremium Einsitz nehmen solle, das auch über Banken
urteilen müsse. Dieses Argument wurde jedoch von der Mehrheit der
Bundesversammlung nicht geteilt und der von der grünen Fraktion vorgeschlagene
Pascal Mahon hatte keine Chance gegen Zollinger. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2010
MARC BÜHLMANN

Zum ersten Mal wählte das Parlament und nicht mehr der Bundesrat den Bundesanwalt
– das Parlament hatte dies 2010 so beschlossen. Der amtierende Erwin Beyeler, der
2009 auf den umstrittenen Valentin Roschacher gefolgt war, musste sich der
Wiederwahl stellen. Im Vorfeld musste Beyeler vor allem aufgrund des Falls
„Holenweger“ Kritik einstecken. Die Gerichtskommission hatte sich nur knapp mit 9 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für seine Wiederwahl ausgesprochen. In der
Sommersession erhielt Beyeler dann von der Bundesversammlung lediglich 109 von 227
gültigen Stimmen, erreichte also das nötige Mehr nicht und wurde so abgewählt. Es war
insbesondere die SVP, die sich gegen die Wiederwahl Beyelers einsetzte und vor der
Wahl nochmals die ganze Kritik an dessen Person wiederholte. 
Die Gerichtskommission musste in der Folge einen Nachfolger suchen und schlug aus
einem Kandidatenseptett einstimmig den parteilosen Michael Lauber vor. Lauber sei
international gut vernetzt und hätte Erfahrung mit der Bekämpfung von Geldwäscherei.
Zudem habe er als Untersuchungsrichter zu Beginn der 1990er Jahre in Bern auch
Kenntnisse in der Strafverfolgung gesammelt. Für das Amt hatten sich unter anderen
auch die stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Maria-Antonella Bino
beworben. Die Gerichtskommission setzte sich aber bewusst für einen externen
Kandidierenden aus. Die Bundesversammlung folgte Ende November dem Vorschlag der
Gerichtskommission und wählte Lauber mit 203 von 206 gültigen Stimmen (11.213). 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2011
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung mit Paul-Xavier Cornu
einen neuen Stellvertretenden Bundesanwalt für den Rest der Amtsperiode 2012 bis
2015. Die Wahl war aufgrund des Rücktritts von Maria-Antonella Bino nötig geworden,
die sich beruflich neu orientieren wollte. Die Gerichtskommission hatte sich für Cornu
entschieden und sich damit gegen andere Bewerber gestellt, darunter auch gegen
Claude Nicati, den im Berichtjahr abgewählten Neuenburger Staatsrat, der die Stelle
schon einmal inne gehabt hatte. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2013
MARC BÜHLMANN

Mit der 2010 beschlossenen Änderung der Organisation der Strafbehörden hatte das
Parlament bestimmt, dass nicht nur der Bundesanwalt, sondern auch ein
Aufsichtsgremium vom Parlament zu wählen sei. Die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) besteht aus je einem Richter des Bundesgerichts und des
Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei Fachpersonen, die weder
Richter noch Anwälte sind. In der Sommersession stand erstmals die
Gesamterneuerung der AB-BA für die Amtsdauer von 2015 bis 2018 an. Drei Mitglieder
stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Während Niklaus Oberholzer, der den
zurücktretenden Bundesrichter Hansjörg Seiler ersetzte, zusammen mit den Bisherigen
in der Sommersession gewählt wurde, konnten die beiden neuen Anwältinnen und
Anwälte, Veronica Hälg-Büchi und François A. Bernath, mangels valabler Kandidierender

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2014
MARC BÜHLMANN
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erst in der Herbstsession bestimmt werden. Anders als bei Wahlen zu den Gerichten
spielen bei der Ernennung der Mitglieder der AB-BA parteipolitische Überlegungen
keine Rolle. 5

Seit 2011 ist das Parlament für die Wahl einer Bundesanwältin oder eines
Bundesanwaltes und den beiden Stellvertretungen zuständig. Bei der ersten
Gesamterneuerungswahl war es mit der Nicht-Wiederwahl von Erwin Beyeler zu einem
eigentlichen Eklat gekommen. Bei der zweiten vom Parlament verantworteten
Gesamterneuerungswahl der Bundesanwaltschaft für die Amtsperiode 2016 bis 2019
kam es hingegen zu keinen Überraschungen. Der amtierende Bundesanwalt Michael
Lauber – seines Zeichens also erster, vom Parlament bestätigter Bundesanwalt – und
der eine der beiden stellvertretenden Bundesanwälte – Ruedi Montanari – wurden
beide in ihrem Amt bestätigt. Lauber erhielt 195 von 216 eingelangten Stimmen und
Montanari wurde mit 195 von 215 eingelangten Stimmen wiedergewählt. Da Paul-Xavier
Cornu, der zweite stellvertretende Bundesanwalt, Ende 2015 das Pensionsalter
erreichte, wurde ein neuer Kandidat in dieses Amt gewählt. Die Gerichtskommission
(GK) hatte sich aus vier Bewerbungen (drei Männer und eine Frau) für Jacques Rayroud
entschieden, der als leitender Staatsanwalt und Leiter der Zweigstelle Lausanne mit der
Arbeitsweise der Bundesanwaltschaft vertraut war. Rayrouds Name stand auf 206 von
216 eingelangten Stimmzetteln. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Mit der Neuorganisation der Strafbehörden des Bundes war 2010 nicht nur beschlossen
worden, dass das Parlament den Bundesanwalt wählt, sondern auch die Mitglieder der
siebenköpfigen Aufsichtsbehörde (AB-BA). Diese setzt sich aus einem Bundesrichter
oder einer Bundesrichterin, einem Bundesstrafrichter oder einer Bundesstrafrichterin,
zwei Anwälten oder Anwältinnen, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen
sein müssen, sowie drei Fachpersonen zusammen, die explizit in keinem
Arbeitsverhältnis mit dem Bund stehen, keinem Gericht angehören und auch nicht in
einem Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Weil der als Fachperson gewählte David
Zolliger im Sommer 2016 ins Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde,
musste er also ersetzt werden. Auf die von der GK ausgeschriebene Stelle gingen 16
Bewerbungen ein (davon vier von Frauen), wovon jene von Rolf Grädel am meisten
überzeugte. Parteipolitische Kriterien haben – anders als bei Richterwahlen – keine
Bedeutung. Grädel wurde von der Vereinigten Bundesbehörde in der Wintersession
2016 in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gewählt. Er erhielt 169 von
179 gültigen Stimmen; 24 Stimmen waren leer eingelegt worden und eine Stimme war
ungültig. 7

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN

Die Wahl der Mitglieder der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
liegt seit 2011 in der Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung. Weil François
A. Bernath per 30. September 2017 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, musste das
Parlament dieser Verantwortung bei der Ersatzwahl eines Mitglieds der AB-BA
nachkommen. Bernath ist in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt.
Weil zwei der sieben Mitglieder der AB-BA diese Funktion inne haben müssen – zwei
Mitglieder müssen Richterin oder Richter des Bundes- oder des Bundesstrafgerichts
sein und drei Mitglieder dürfen als Fachpersonen weder einem eidgenössischen
Gericht angehören noch in ein Anwaltsregister eingetragen sein – suchte die GK eine
Anwältin oder einen Anwalt. Von den 15 eingegangenen Bewerbungen entschied sich die
Kommission für Tamara Erez, die sie entsprechend zur Wahl vorschlug. Parteipolitische
Überlegungen spielen – anders als bei Richterwahlen – für die Wahl der Mitglieder der
AB-BA keine Rolle. Die GK begründete ihren Entscheid mit der Eignung und den
sprachlichen Fähigkeiten. Tamara Erez ist italienischer Muttersprache und beherrscht
zwei weitere Landessprachen. Zudem verfüge sie über eine starke Persönlichkeit – so
die Kommission. 
Am Schluss der Herbstession entsprach die Vereinigte Bundesversammlung der
Empfehlung der GK und wählte Tamara Erez mit 207 von 214 Stimmen. 6 Stimmzettel
blieben leer und auf einem stand ein anderer Name als Erez. 8

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN
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Mit 183 von 183 gültigen Stimmen (6 der 190 eingelangten Wahlzettel blieben leer und
einer war ungültig) wurde in der Wintersession Stefan Heimgartner für den Rest der
Amtsperiode 2015 bis 2018 als Ersatz für den zurücktretenden Giorgio Bomio als
Strafrichter in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Ein
Mitglied der AB-BA muss dem Bundesstrafgericht angehören. Heimgartner, der der CVP
angehört – Bomio gehört der SP an – war im Juni 2016 zum Strafrichter gewählt worden.
Die Wahl durch die Vereinigte Bundesversammlung war entsprechend unbestritten. 9

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
MARC BÜHLMANN

Seit 2010 wählt das Parlament nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch die
Aufsichtsbehörde für die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Eine Gesamterneuerung für die
Amtsdauer 2019–2022 wurde in der Herbstsession von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommen. Die AB-BA besteht aus sieben Mitgliedern: Das
Bundesgericht und das Bundesstrafgericht stellen je eine Vertreterin oder einen
Vertreter, hinzu kommen zwei in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene
Anwältinnen oder Anwälte und drei Fachpersonen, die weder in einem Anwaltsregister
eingetragen noch an einem eidgenössischen Gericht tätig sein dürfen. Sechs der sieben
amtierenden Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Einzig Niklaus Oberholzer, der
Vertreter des Bundesgerichts, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seinen Platz wollte
Bundesrichterin Alexia Heine einnehmen. Die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder
und die Neuwahl von Heine wurde von der GK empfohlen und von allen Fraktionen
unterstützt. 
Bei der Wiederwahl schafften alle Bisherigen das absolute Mehr problemlos: Stefan
Heimgartner als Vertreter des BStGer (205 Stimmen), Tamara Erez (205 Stimmen) und
Cornel Borbély (204 Stimmen) als Anwältin bzw. Anwalt sowie die Fachpersonen Isabelle
Augsburger-Bucheli (205 Stimmen) und Rolf Grädel (204 Stimmen) standen alle beinahe
auf allen der 206 eingelangten Wahlzettel. Einzig Hanspeter Uster, die dritte
Fachperson, erhielt lediglich 177 Stimmen. Dies dürfte vielleicht damit
zusammenhängen, dass der ehemalige Zuger Regierungsrat damals der Sozialistisch-
Grünen Alternative angehört hatte und von der Ratsrechten nicht gewählt wurde.
Vielleicht waren dann die 15 leeren Stimmen bei der Ergänzungswahl von Alexa Heine,
die der SVP angehört,– ihr Name stand auf 183 der 198 eingelangten Wahlzettel –, als
Retourkutsche zu verstehen. 10

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN
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